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Erster Abschnitt: Begriff und Errichtung

Art. 828
1 Die Genossenschaft ist eine als Körperschaft organisierte Verbin-
dung einer nicht geschlossenen Zahl von Personen oder Handelsge-
sellschaften, die in der Hauptsache die Förderung oder Sicherung
bestimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsa-
mer Selbsthilfe bezweckt.
2 Genossenschaften mit einem zum voraus festgesetzten Grundkapi-
tal sind unzulässig.

Art. 829

Öffentlich-rechtliche Personenverbände stehen, auch wenn sie genos-
senschaftlichen Zwecken dienen, unter dem öffentlichen Recht des
Bundes und der Kantone.

Art. 830

Die Genossenschaft entsteht nach Aufstellung der Statuten und deren
Genehmigung in der konstituierenden Versammlung durch Eintra-
gung in das Handelsregister.

Art. 831
1 Bei der Gründung einer Genossenschaft müssen mindestens sieben
Mitglieder beteiligt sein.
2 Sinkt in der Folge die Zahl der Genossenschafter unter diese Min-
destzahl, so sind die Vorschriften des Aktienrechts über Mängel in
der Organisation der Gesellschaft entsprechend anwendbar.

Art. 832

Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:

1. den Namen (die Firma) und den Sitz der Genossenschaft;

2. den Zweck der Genossenschaft;

3. eine allfällige Verpflichtung der Genossenschafter zu Geld- oder
andern Leistungen sowie deren Art und Höhe;

4. die Organe für die Verwaltung und für die Revision und die Art
der Ausübung der Vertretung;

5. die Form der von der Genossenschaft ausgehenden Bekanntma-
chungen.
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Art. 833

Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen der Aufnahme in die Statuten:

1. Vorschriften über die Schaffung eines Genossenschaftskapitals
durch Genossenschaftsanteile (Anteilscheine);

2. Bestimmungen über nicht durch Einzahlung geleistete Einlagen
auf das Genossenschaftskapital (Sacheinlagen), deren Gegen-
stand und deren Anrechnungsbetrag, sowie über die Person des
einlegenden Genossenschafters;

3. Bestimmungen über Vermögenswerte, die bei der Gründung
übernommen werden, über die hiefür zu leistende Vergütung
und über die Person des Eigentümers der zu übernehmenden
Vermögenswerte;

4. von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Vorschriften
über den Eintritt in die Genossenschaft und über den Verlust der
Mitgliedschaft;

5. Bestimmungen über die persönliche Haftung und die Nachschuss-
pflicht der Genossenschafter;

6. von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Vorschriften
über die Organisation, die Vertretung, die Abänderung der Statu-
ten und über die Beschlussfassung der Generalversammlung;

7. Beschränkungen und Erweiterungen in der Ausübung des Stimm-
rechtes;

8. Bestimmungen über die Berechnung und die Verwendung des
Reinertrages und des Liquidationsüberschusses.

Art. 834
1 Die Statuten sind schriftlich abzufassen und einer von den Gründern
einzuberufenden Versammlung zur Beratung und Genehmigung
vorzulegen.
2 Überdies ist ein schriftlicher Bericht der Gründer über allfällige
Sacheinlagen und zu übernehmenden Vermögenswerte der Versamm-
lung bekanntzugeben und von ihr zu beraten.
3 Diese Versammlung bestellt auch die notwendigen Organe.
4 Bis zur Eintragung der Genossenschaft in das Handelsregister kann
die Mitgliedschaft nur durch Unterzeichnung der Statuten begrün-
det werden.

Art. 835

Die Gesellschaft ist ins Handelsregister des Ortes einzutragen, an
dem sie ihren Sitz hat.
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Art. 836

Zweigniederlassungen sind ins Handelsregister des Ortes einzutra-
gen, an dem sie sich befinden.

Art. 837

Genossenschaften, deren Statuten eine persönliche Haftung oder
Nachschusspflicht vorsehen, müssen dem Handelsregisteramt ein
Verzeichnis der Genossenschafter einreichen. Dieses wird nicht ins
Handelsregister eingetragen, steht jedoch zur Einsicht offen.

Art. 838
1 Die Genossenschaft erlangt das Recht der Persönlichkeit erst durch
die Eintragung in das Handelsregister.
2 Ist vor der Eintragung im Namen der Genossenschaft gehandelt
worden, so haften die Handelnden persönlich und solidarisch.
3 Wurden solche Verpflichtungen ausdrücklich im Namen der zu bil-
denden Genossenschaft eingegangen und innerhalb einer Frist von
drei Monaten nach der Eintragung in das Handelsregister von der
Genossenschaft übernommen, so werden die Handelnden befreit,
und es haftet die Genossenschaft.

Zweiter Abschnitt: Erwerb der Mitgliedschaft

Art. 839
1 In eine Genossenschaft können jederzeit neue Mitglieder aufge-
nommen werden.
2 Die Statuten können unter Wahrung des Grundsatzes der nicht
geschlossenen Mitgliederzahl die nähern Bestimmungen über den
Eintritt treffen; sie dürfen jedoch den Eintritt nicht übermässig er-
schweren.

Art. 840
1 Zum Beitritt bedarf es einer schriftlichen Erklärung.
2 Besteht bei einer Genossenschaft neben der Haftung des Genos-
senschaftsvermögens eine persönliche Haftung oder eine Nach-
schusspflicht der einzelnen Genossenschafter, so muss die Beitritt-
serklärung diese Verpflichtungen ausdrücklich enthalten.
3 Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet die Verwaltung,
soweit nicht nach den Statuten die blosse Beitrittserklärung genügt
oder ein Beschluss der Generalversammlung nötig ist.
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Art. 841
1 Ist die Zugehörigkeit zur Genossenschaft mit einem Versicherungs-
vertrag bei dieser Genossenschaft verknüpft, so wird die Mitglied-
schaft erworben mit der Annahme des Versicherungsantrages durch
das zuständige Organ.
2 Die von einer konzessionierten Versicherungsgenossenschaft mit
den Mitgliedern abgeschlossenen Versicherungsverträge unterstehen
in gleicher Weise wie die von ihr mit Dritten abgeschlossenen Versi-
cherungsverträge den Bestimmungen des Bundesgesetzes über den
Versicherungsvertrag.

Dritter Abschnitt: Verlust der Mitgliedschaft

Art. 842
1 Solange die Auflösung der Genossenschaft nicht beschlossen ist,
steht jedem Genossenschafter der Austritt frei.
2 Die Statuten können vorschreiben, dass der Austretende zur Be-
zahlung einer angemessenen Auslösungssumme verpflichtet ist,
wenn nach den Umständen durch den Austritt der Genossenschaft
ein erheblicher Schaden erwächst oder deren Fortbestand gefährdet
wird.
3 Ein dauerndes Verbot oder eine übermässige Erschwerung des Aus-
trittes durch die Statuten oder durch Vertrag sind ungültig.

Art. 843
1 Der Austritt kann durch die Statuten oder durch Vertrag auf höch-
stens fünf Jahre ausgeschlossen werden.
2 Auch während dieser Frist kann aus wichtigen Gründen der Aus-
tritt erklärt werden. Die Pflicht zur Bezahlung einer angemessenen
Auslösungssumme unter den für den freien Austritt vorgesehenen
Voraussetzungen bleibt vorbehalten.

Art. 844
1 Der Austritt kann nur auf Schluss des Geschäftsjahres und unter
Beobachtung einer einjährigen Kündigungsfrist stattfinden.
2 Den Statuten bleibt vorbehalten, eine kürzere Kündigungsfrist vor-
zuschreiben und den Austritt auch im Laufe des Geschäftsjahres zu
gestatten.
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Art. 845

Falls die Statuten dem ausscheidenden Mitglied einen Anteil am
Vermögen der Genossenschaft gewähren, kann ein dem Genossen-
schafter zustehendes Austrittsrecht in dessen Konkurse von der
Konkursverwaltung oder, wenn dieser Anteil gepfändet wird, vom
Betreibungsamt geltend gemacht werden.

Art. 846
1 Die Statuten können die Gründe bestimmen, aus denen ein Ge-
nossenschafter ausgeschlossen werden darf. 
2 Überdies kann er jederzeit aus wichtigen Gründen ausgeschlossen
werden.
3 Über die Ausschliessung entscheidet die Generalversammlung. Die
Statuten können die Verwaltung als zuständig erklären, wobei dem
Ausgeschlossenen ein Rekursrecht an die Generalversammlung zu-
steht. Dem Ausgeschlossenen steht innerhalb drei Monaten die An-
rufung des Richters offen.
4 Das ausgeschlossene Mitglied kann unter den für den freien Aus-
tritt aufgestellten Voraussetzungen zur Entrichtung einer Auslösungs-
summe verhalten werden.

Art. 847
1 Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tode des Genossenschafters.
2 Die Statuten können jedoch bestimmen, dass die Erben ohne wei-
teres Mitglieder der Genossenschaft sind.
3 Die Statuten können ferner bestimmen, dass die Erben oder einer
unter mehreren Erben auf schriftliches Begehren an Stelle des ver-
storbenen Genossenschafters als Mitglied anerkannt werden müssen. 
4 Die Erbengemeinschaft hat für die Beteiligung an der Genossen-
schaft einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen.

Art. 848

Ist die Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft mit einer Beamtung
oder Anstellung verknüpft oder die Folge eines Vertragsverhältnis-
ses, wie bei einer Versicherungsgenossenschaft, so fällt die Mitglied-
schaft, sofern die Statuten es nicht anders ordnen, mit dem Auf-
hören der Beamtung oder Anstellung oder des Vertrages dahin.

Art. 849
1 Die Abtretung der Genossenschaftsanteile und, wenn über die Mit-
gliedschaft oder den Genossenschaftsanteil eine Urkunde ausgestellt
worden ist, die Übertragung dieser Urkunde machen den Erwerber
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nicht ohne weiteres zum Genossenschafter. Der Erwerber wird erst
durch einen dem Gesetz und den Statuten entsprechenden Aufnah-
mebeschluss Genossenschafter.
2 Solange der Erwerber nicht als Genossenschafter aufgenommen ist,
steht die Ausübung der persönlichen Mitgliedschaftsrechte dem Ver-
äusserer zu.
3 Ist die Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft mit einem Vertrage
verknüpft, so können die Statuten bestimmen, dass die Mitglied-
schaft mit der Übernahme des Vertrages ohne weiteres auf den
Rechtsnachfolger übergeht.

Art. 850
1 Die Mitgliedschaft bei einer Genossenschaft kann durch die Statu-
ten vom Eigentum an einem Grundstück oder vom wirtschaftlichen
Betrieb eines solchen abhängig gemacht werden.
2 Die Statuten können für solche Fälle vorschreiben, dass mit der
Veräusserung des Grundstückes oder mit der Übernahme des wirt-
schaftlichen Betriebes die Mitgliedschaft ohne weiteres auf den Er-
werber oder den Übernehmer übergeht.
3 Die Bestimmung betreffend den Übergang der Mitgliedschaft bei
Veräusserung des Grundstückes bedarf zu ihrer Gültigkeit gegen-
über Dritten der Vormerkung im Grundbuche.

Art. 851

Bei Übertragung und Vererbung der Mitgliedschaft gelten für den
Rechtsnachfolger die gleichen Austrittsbedingungen wie für das
frühere Mitglied.

Vierter Abschnitt: Rechte und Pflichten der Genossenschafter

Art. 852
1 Die Statuten können vorschreiben, dass für den Ausweis der Mit-
gliedschaft eine Urkunde ausgestellt wird.
2 Dieser Ausweis kann auch im Anteilschein enthalten sein.

Art. 853
1 Bestehen bei einer Genossenschaft Anteilscheine, so hat jeder der
Genossenschaft Beitretende mindestens einen Anteilschein zu über-
nehmen.
2 Die Statuten können bestimmen, dass bis zu einer bestimmten
Höchstzahl mehrere Anteilscheine erworben werden dürfen.
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3 Die Anteilscheine werden auf den Namen des Mitgliedes ausge-
stellt. Sie können aber nicht als Wertpapiere, sondern nur als Beweis-
urkunden errichtet werden.

Art. 854

Die Genossenschafter stehen in gleichen Rechten und Pflichten, so-
weit sich aus dem Gesetz nicht eine Ausnahme ergibt.

Art. 855

Die Rechte, die den Genossenschaftern in den Angelegenheiten der
Genossenschaft, insbesondere in Bezug auf die Führung der genos-
senschaftlichen Geschäfte und die Förderung der Genossenschaft
zustehen, werden durch die Teilnahme an der Generalversammlung
oder in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen durch schriftliche
Stimmabgabe (Urabstimmung) ausgeübt.

Art. 856
1 Spätestens zehn Tage vor der Generalversammlung oder der Urab-
stimmung, die über die Abnahme der Betriebsrechnung und der Bi-
lanz zu entscheiden hat, sind die Betriebsrechnung und die Bilanz
mit dem Revisionsbericht zur Einsicht der Genossenschafter am Sitz
der Genossenschaft aufzulegen.
2 Die Statuten können bestimmen, dass jeder Genossenschafter be-
rechtigt ist, auf Kosten der Genossenschaft eine Abschrift der Be-
triebsrechnung und der Bilanz zu verlangen.

Art. 857
1 Die Genossenschafter können die Revisionsstelle auf zweifelhafte
Ansätze aufmerksam machen und die erforderlichen Aufschlüsse
verlangen.
2 Eine Einsichtnahme in die Geschäftsbücher und Korrespondenzen
ist nur mit ausdrücklicher Ermächtigung der Generalversammlung
oder durch Beschluss der Verwaltung und unter Wahrung des Ge-
schäftsgeheimnisses gestattet.
3 Der Richter kann verfügen, dass die Genossenschaft dem Genos-
senschafter über bestimmte, für die Ausübung des Kontrollrechts er-
hebliche Tatsachen durch beglaubigte Abschrift aus ihren Geschäfts-
büchern oder von Korrespondenzen Auskunft zu erteilen hat. Durch
diese Verfügung dürfen die Interessen der Genossenschaft nicht ge-
fährdet werden.
4 Das Kontrollrecht der Genossenschafter kann weder durch die Sta-
tuten noch durch Beschlüsse eines Genossenschaftsorgans aufgeho-
ben oder beschränkt werden.
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Art. 858
1 Die Berechnung des Reinertrages erfolgt auf Grund der Jahresbi-
lanz, die nach den Vorschriften über die kaufmännische Buchfüh-
rung zu erstellen ist.
2 Kreditgenossenschaften und konzessionierte Versicherungsgenos-
senschaften stehen unter den für die Aktiengesellschaft geltenden
Bilanzvorschriften.

Art. 859
1 Ein Reinertrag aus dem Betriebe der Genossenschaft fällt, wenn die
Statuten es nicht anders bestimmen, in seinem ganzen Umfange in
das Genossenschaftsvermögen.
2 Ist eine Verteilung des Reinertrages unter die Genossenschafter
vorgesehen, so erfolgt sie, soweit die Statuten es nicht anders ord-
nen, nach dem Masse der Benützung der genossenschaftlichen Ein-
richtungen durch die einzelnen Mitglieder.
3 Bestehen Anteilscheine, so darf die auf sie entfallende Quote des
Reinertrages den landesüblichen Zinsfuss für langfristige Darlehen
ohne besondere Sicherheiten nicht übersteigen.

Art. 860
1 Soweit der Reinertrag in anderer Weise als zur Äufnung des Ge-
nossenschaftsvermögens verwendet wird, ist davon jährlich ein
Zwanzigstel einem Reservefonds zuzuweisen. Diese Zuweisung hat
während mindestens 20 Jahren zu erfolgen; wenn Anteilscheine be-
stehen, hat die Zuweisung auf alle Fälle so lange zu erfolgen, bis
der Reservefonds einen Fünftel des Genossenschaftskapitals aus-
macht.
2 Durch die Statuten kann eine weitergehende Äufnung des Reserve-
fonds vorgeschrieben werden.
3 Soweit der Reservefonds die Hälfte des übrigen Genossenschafts-
vermögens oder, wenn Anteilscheine bestehen, die Hälfte des Ge-
nossenschaftskapitals nicht übersteigt, darf er nur zur Deckung von
Verlusten oder zu Massnahmen verwendet werden, die geeignet sind,
in Zeiten schlechten Geschäftsganges die Erreichung des Genossen-
schaftszweckes sicherzustellen.
4 (aufgehoben)

Art. 861
1 Kreditgenossenschaften können in den Statuten von den Bestim-
mungen der vorstehenden Artikel abweichende Vorschriften über die
Verteilung des Reinertrages erlassen, doch sind auch sie gehalten,
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einen Reservefonds zu bilden und den vorstehenden Bestimmungen
gemäss zu verwenden.
2 Dem Reservefonds ist alljährlich mindestens ein Zehntel des Rein-
ertrages zuzuweisen, bis der Fonds die Höhe von einem Zehntel des
Genossenschaftskapitals erreicht hat.
3 Wird auf die Genossenschaftsanteile eine Quote des Reinertrages
verteilt, die den landesüblichen Zinsfuss für langfristige Darlehen
ohne besondere Sicherheiten übersteigt, so ist von dem diesen Zins-
fuss übersteigenden Betrag ein Zehntel ebenfalls dem Reservefonds
zuzuweisen.

Art. 862
1 Die Statuten können insbesondere auch Fonds zur Gründung und
Unterstützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte und Ar-
beiter des Unternehmens sowie für Genossenschafter vorsehen.
2 bis 4 (aufgehoben)

Art. 863
1 Die dem Gesetz und den Statuten entsprechenden Einlagen in Re-
serve- und andere Fonds sind in erster Linie von dem zur Verteilung
gelangenden Reinertrag in Abzug zu bringen.
2 Soweit die Rücksicht auf das dauernde Gedeihen des Unterneh-
mens es als angezeigt erscheinen lässt, kann die Generalversamm-
lung auch solche Reserveanlagen beschliessen, die im Gesetz oder in
den Statuten nicht vorgesehen sind oder über deren Anforderungen
hinausgehen.
3 In gleicher Weise können zum Zwecke der Gründung und Unter-
stützung von Wohlfahrtseinrichtungen für Angestellte, Arbeiter und
Genossenschafter sowie zu andern Wohlfahrtszwecken Beiträge aus
dem Reinertrag auch dann ausgeschieden werden, wenn sie in den
Statuten nicht vorgesehen sind; solche Beiträge stehen unter den Be-
stimmungen über die statutarischen Wohlfahrtsfonds.

Art. 864
1 Die Statuten bestimmen, ob und welche Ansprüche an das Genos-
senschaftsvermögen den ausscheidenden Genossenschaftern oder
deren Erben zustehen. Diese Ansprüche sind auf Grund des bilanz-
mässigen Reinvermögens im Zeitpunkt des Ausscheidens mit Aus-
schluss der Reserven zu berechnen.
2 Die Statuten können dem Ausscheidenden oder seinen Erben ein
Recht auf gänzliche oder teilweise Rückzahlung der Anteilscheine mit
Ausschluss des Eintrittsgeldes zuerkennen. Sie können die Hinaus-
schiebung der Rückzahlung bis auf die Dauer von drei Jahren nach
dem Ausscheiden vorsehen.

121

Die Genossenschaft

IV. Abfindungs-
anspruch
1. Nach Massgabe
der Statuten

5. Fonds zu Wohl-
fahrtszwecken

6. Weitere 
Reserveanlagen



3 Die Genossenschaft bleibt indessen auch ohne statutarische Be-
stimmung hierüber berechtigt, die Rückzahlung bis auf drei Jahre
hinauszuschieben, sofern ihr durch diese Zahlung ein erheblicher
Schaden erwachsen oder ihr Fortbestand gefährdet würde. Ein allfäl-
liger Anspruch der Genossenschaft auf Bezahlung einer angemesse-
nen Auslösungssumme wird durch diese Bestimmung nicht berührt.
4 Die Ansprüche des Ausscheidenden oder seiner Erben verjähren in
drei Jahren vom Zeitpunkt an gerechnet, auf den die Auszahlung ver-
langt werden kann.

Art. 865
1 Enthalten die Statuten keine Bestimmung über einen Abfindungs-
anspruch, so können die ausscheidenden Genossenschafter oder ihre
Erben keine Abfindung beanspruchen.
2 Wird die Genossenschaft innerhalb eines Jahres nach dem Aus-
scheiden oder nach dem Tode eines Genossenschafters aufgelöst
und wird das Vermögen verteilt, so steht dem Ausgeschiedenen oder
seinen Erben der gleiche Anspruch zu wie den bei der Auflösung
vorhandenen Genossenschaftern.

Art. 866

Die Genossenschafter sind verpflichtet, die Interessen der Genos-
senschaft in guten Treuen zu wahren.

Art. 867
1 Die Statuten regeln die Beitrags- und Leistungspflicht.
2 Sind die Genossenschafter zur Einzahlung von Genossenschaftsan-
teilen oder zu andern Beitragsleistungen verpflichtet, so hat die Ge-
nossenschaft diese Leistungen unter Ansetzung einer angemessenen
Frist und mit eingeschriebenem Brief einzufordern.
3 Wird auf die erste Aufforderung nicht bezahlt und kommt der
Genossenschafter auch einer zweiten Zahlungsaufforderung innert
Monatsfrist nicht nach, so kann er, sofern ihm dies mit eingeschrie-
benem Brief angedroht worden ist, seiner Genossenschaftsrechte ver-
lustig erklärt werden.
4 Sofern die Statuten es nicht anders ordnen, wird der Genossen-
schafter durch die Verlustigerklärung nicht von fälligen oder durch
die Ausschliessung fällig werdenden Verpflichtungen befreit.

Art. 868

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet das Genossen-
schaftsvermögen. Es haftet ausschliesslich, sofern die Statuten nichts
anderes bestimmen.
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Art. 869
1 Die Statuten können, ausgenommen bei konzessionierten Versiche-
rungsgenossenschaften, die Bestimmung aufstellen, dass nach dem
Genossenschaftsvermögen die Genossenschafter persönlich unbe-
schränkt haften.
2 In diesem Falle haften, soweit die Gläubiger im Genossenschafts-
konkurse zu Verlust kommen, die Genossenschafter für alle Verbind-
lichkeiten der Genossenschaft solidarisch mit ihrem ganzen Vermö-
gen. Diese Haftung wird bis zur Beendigung des Konkurses durch die
Konkursverwaltung geltend gemacht.

Art. 870
1 Die Statuten können, ausgenommen bei konzessionierten Versiche-
rungsgenossenschaften, die Bestimmung aufstellen, dass die Genos-
senschafter über die Mitgliederbeiträge und Genossenschaftsanteile
hinaus für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft nach dem
Genossenschaftsvermögen persönlich, jedoch nur bis zu einem be-
stimmten Betrage haften.
2 Wenn Genossenschaftsanteile bestehen, ist der Haftungsbetrag für
die einzelnen Genossenschafter nach dem Betrag ihrer Genossen-
schaftsanteile zu bestimmen.
3 Die Haftung wird bis zur Beendigung des Konkurses durch die Kon-
kursverwaltung geltend gemacht.

Art. 871
1 Die Statuten können die Genossenschafter an Stelle oder neben der
Haftung zur Leistung von Nachschüssen verpflichten, die jedoch nur
zur Deckung von Bilanzverlusten dienen dürfen.
2 Die Nachschusspflicht kann unbeschränkt sein, sie kann aber auch
auf bestimmte Beträge oder im Verhältnis zu den Mitgliederbeiträ-
gen oder den Genossenschaftsanteilen beschränkt werden.
3 Enthalten die Statuten keine Bestimmungen über die Verteilung der
Nachschüsse auf die einzelnen Genossenschafter, so richtet sich diese
nach dem Betrag der Genossenschaftsanteile oder, wenn solche nicht
bestehen, nach Köpfen.
4 Die Nachschüsse können jederzeit eingefordert werden. Im Kon-
kurse der Genossenschaft steht die Einforderung der Nachschüsse
der Konkursverwaltung zu.
5 Im Übrigen sind die Vorschriften über die Einforderung der Lei-
stungen und über die Verlustigerklärung anwendbar.
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Art. 872

Bestimmungen der Statuten, welche die Haftung auf bestimmte Zeit
oder auf besondere Verbindlichkeiten oder auf einzelne Gruppen von
Mitgliedern beschränken, sind ungültig.

Art. 873
1 Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder
mit Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwal-
tung gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf
die einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungs-
anteile oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern.
2 Uneinbringliche Beträge sind auf die übrigen Genossenschafter im
gleichen Verhältnis zu verteilen, Überschüsse nach endgültiger Fest-
stellung der Verteilungsliste zurückzuerstatten. Der Rückgriff der Ge-
nossenschafter unter sich bleibt vorbehalten.
3 Die vorläufige Feststellung der Verpflichtungen der Genossenschafter
und die Verteilungsliste können nach den Vorschriften des Schuld-
betreibungs- und Konkursgesetzes durch Beschwerde angefochten
werden.
4 Das Verfahren wird durch eine Verordnung des Bundesgerichts ge-
regelt.

Art. 874
1 Änderungen an den Haftungs- oder Nachschussverpflichtungen der
Genossenschafter sowie die Herabsetzung oder Aufhebung der An-
teilscheine können nur auf dem Wege der Statutenrevision vorge-
nommen werden.
2 Auf die Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilscheine finden
überdies die Bestimmungen über die Herabsetzung des Grundkapi-
tals bei der Aktiengesellschaft Anwendung.
3 Von einer Verminderung der Haftung oder der Nachschusspflicht
werden die vor der Veröffentlichung der Statutenrevision entstande-
nen Verbindlichkeiten nicht betroffen.
4 Die Neubegründung oder Vermehrung der Haftung oder der Nach-
schusspflicht wirkt mit der Eintragung des Beschlusses zugunsten
aller Gläubiger der Genossenschaft.

Art. 875
1 Wer in eine Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit
Nachschusspflicht der Genossenschafter eintritt, haftet gleich den
andern Genossenschaftern auch für die vor seinem Eintritt entstan-
denen Verbindlichkeiten.
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2 Eine entgegenstehende Bestimmung der Statuten oder Verabre-
dung unter den Genossenschaftern hat Dritten gegenüber keine
Wirkung.

Art. 876
1 Wenn ein unbeschränkt oder beschränkt haftender Genossenschaf-
ter durch Tod oder in anderer Weise ausscheidet, dauert die Haftung
für die vor seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten fort,
sofern die Genossenschaft innerhalb eines Jahres oder einer statuta-
risch festgesetzten längern Frist seit der Eintragung des Ausschei-
dens in das Handelsregister in Konkurs gerät.
2 Unter den gleichen Voraussetzungen und für die gleichen Fristen
besteht auch die Nachschusspflicht fort.
3 Wird eine Genossenschaft aufgelöst, so bleiben die Mitglieder in
gleicher Weise haftbar oder zu Nachschüssen verpflichtet, falls inner-
halb eines Jahres oder einer statutarisch festgesetzten längeren Frist
seit der Eintragung der Auflösung in das Handelsregister der Kon-
kurs über die Genossenschaft eröffnet wird.

Art. 877
1 Sind die Genossenschafter für die Genossenschaftsschulden unbe-
schränkt oder beschränkt haftbar oder sind sie zu Nachschüssen ver-
pflichtet, so hat die Verwaltung jeden Eintritt oder Austritt eines Ge-
nossenschafters innerhalb drei Monaten beim Handelsregisteramt
anzumelden.
2 Überdies steht jedem austretenden oder ausgeschlossenen Mitgliede
sowie den Erben eines Mitgliedes die Befugnis zu, die Eintragung
des Austrittes, des Ausschlusses oder des Todesfalles von sich aus
vornehmen zu lassen. Das Handelsregisteramt hat der Verwaltung
der Genossenschaft von einer solchen Anmeldung sofort Kenntnis
zu geben.
3 Die konzessionierten Versicherungsgenossenschaften sind von der
Pflicht zur Anmeldung ihrer Mitglieder beim Handelsregisteramt
befreit.

Art. 878
1 Die Ansprüche der Gläubiger aus der persönlichen Haftung der
einzelnen Genossenschafter können noch während der Dauer eines
Jahres vom Schlusse des Konkursverfahrens an von jedem Gläubiger
geltend gemacht werden, sofern sie nicht nach gesetzlicher Vorschrift
schon vorher erloschen sind.
2 Der Rückgriff der Genossenschafter unter sich verjährt ebenfalls in
einem Jahre vom Zeitpunkt der Zahlung an, für die er geltend ge-
macht wird.
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Fünfter Abschnitt: Organisation der Genossenschaft

Art. 879
1 Oberstes Organ der Genossenschaft ist die Generalversammlung
der Genossenschafter.
2 Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

1. die Festsetzung und Änderung der Statuten;

2. die Wahl der Verwaltung und der Revisionsstelle;

3. die Abnahme der Betriebsrechnung und der Bilanz und gegebe-
nenfalls die Beschlussfassung über die Verteilung des Reinertrages;

4. die Entlastung der Verwaltung;

5. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalver-
sammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.

Art. 880

Bei Genossenschaften, die mehr als 300 Mitglieder zählen oder bei
denen die Mehrheit der Mitglieder aus Genossenschaften besteht,
können die Statuten bestimmen, dass die Befugnisse der General-
versammlung ganz oder zum Teil durch schriftliche Stimmabgabe
(Urabstimmung) der Genossenschafter ausgeübt werden.

Art. 881
1 Die Generalversammlung wird durch die Verwaltung oder ein an-
deres nach den Statuten dazu befugtes Organ, nötigenfalls durch die
Revisionsstelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den
Liquidatoren und den Vertretern der Anleihensgläubiger zu.
2 Die Generalversammlung muss einberufen werden, wenn wenig-
stens der zehnte Teil der Genossenschafter oder, bei Genossenschaf-
ten von weniger als 30 Mitgliedern, mindestens drei Genossenschaf-
ter die Einberufung verlangen.
3 Entspricht die Verwaltung diesem Begehren nicht binnen angemes-
sener Frist, so hat der Richter auf Antrag der Gesuchsteller die Ein-
berufung anzuordnen.

Art. 882
1 Die Generalversammlung ist in der durch die Statuten vorgesehe-
nen Form, jedoch mindestens fünf Tage vor dem Versammlungstag
einzuberufen.
2 Bei Genossenschaften von über 30 Mitgliedern ist die Einberufung
wirksam, sobald sie durch öffentliche Auskündigung erfolgt.
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Art. 883
1 Bei der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände, bei Abän-
derung der Statuten der wesentliche Inhalt der vorgeschlagenen Än-
derungen bekanntzugeben.
2 Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden
sind, können Beschlüsse nicht gefasst werden, ausser über einen An-
trag auf Einberufung einer weitern Generalversammlung.
3 Zur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beschluss-
fassung bedarf es der vorgängigen Ankündigung nicht.

Art. 884

Wenn und solange alle Genossenschafter in einer Versammlung an-
wesend sind, können sie, falls kein Widerspruch erhoben wird, Be-
schlüsse fassen, auch wenn die Vorschriften über die Einberufung
nicht eingehalten wurden.

Art. 885

Jeder Genossenschafter hat in der Generalversammlung oder in der
Urabstimmung eine Stimme.

Art. 886
1 Bei der Ausübung seines Stimmrechts in der Generalversammlung
kann sich ein Genossenschafter durch einen andern Genossenschaf-
ter vertreten lassen, doch kann kein Bevollmächtigter mehr als einen
Genossenschafter vertreten.
2 Bei Genossenschaften mit über 1000 Mitgliedern können die Statu-
ten vorsehen, dass jeder Genossenschafter mehr als einen, höchstens
aber neun andere Genossenschafter vertreten darf.
3 Den Statuten bleibt vorbehalten, die Vertretung durch einen hand-
lungsfähigen Familienangehörigen zulässig zu erklären.

Art. 887
1 Bei Beschlüssen über die Entlastung der Verwaltung haben Perso-
nen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenom-
men haben, kein Stimmrecht.
2 (aufgehoben)

Art. 888
1 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre
Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestim-
men, mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Dasselbe
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gilt für Beschlüsse und Wahlen, die auf dem Wege der Urabstim-
mung vorgenommen werden.
2 Für die Auflösung der Genossenschaft sowie für die Abänderung
der Statuten bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen. Die Statuten können die Bedingungen für diese Be-
schlüsse noch erschweren.

Art. 889
1 Beschlüsse über die Einführung oder die Vermehrung der persönli-
chen Haftung oder der Nachschusspflicht der Genossenschafter be-
dürfen der Zustimmung von drei Vierteilen sämtlicher Genossen-
schafter.
2 Solche Beschlüsse sind für Genossenschafter, die nicht zugestimmt
haben, nicht verbindlich, wenn sie binnen drei Monaten seit der Ver-
öffentlichung des Beschlusses den Austritt erklären. Dieser Austritt
ist wirksam auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Beschlusses.
3 Der Austritt darf in diesem Falle nicht von der Leistung einer Aus-
lösungssumme abhängig gemacht werden.

Art. 890
1 Die Generalversammlung ist berechtigt, die Mitglieder der Verwal-
tung und der Revisionsstelle sowie andere von ihr gewählte Bevoll-
mächtigte und Beauftragte abzuberufen.
2 Auf den Antrag von wenigstens einem Zehntel der Genossenschaf-
ter kann der Richter die Abberufung verfügen, wenn wichtige Grün-
de vorliegen, insbesondere wenn die Abberufenen die ihnen oblie-
genden Pflichten vernachlässigt haben oder zu erfüllen ausserstande
waren. Er hat in einem solchen Falle, soweit notwendig, eine Neu-
wahl durch die zuständigen Genossenschaftsorgane zu verfügen und
für die Zwischenzeit die geeigneten Anordnungen zu treffen.
3 Entschädigungsansprüche der Abberufenen bleiben vorbehalten.

Art. 891
1 Die Verwaltung und jeder Genossenschafter können von der Gene-
ralversammlung oder in der Urabstimmung gefasste Beschlüsse, die
gegen das Gesetz oder die Statuten verstossen, beim Richter mit
Klage gegen die Genossenschaft anfechten. Ist die Verwaltung Klä-
gerin, so bestimmt der Richter einen Vertreter für die Genossen-
schaft.
2 Das Anfechtungsrecht erlischt, wenn die Klage nicht spätestens zwei
Monate nach der Beschlussfassung angehoben wird.
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3 Das Urteil, das einen Beschluss aufhebt, wirkt für und gegen alle
Genossenschafter.

Art. 892
1 Genossenschaften, die mehr als 300 Mitglieder zählen oder bei
denen die Mehrheit der Mitglieder aus Genossenschaften besteht,
können durch die Statuten die Befugnisse der Generalversammlung
ganz oder zum Teil einer Delegiertenversammlung übertragen.
2 Zusammensetzung, Wahlart und Einberufung der Delegiertenver-
sammlung werden durch die Statuten geregelt.
3 Jeder Delegierte hat in der Delegiertenversammlung eine Stimme,
sofern die Statuten das Stimmrecht nicht anders ordnen.
4 Im Übrigen gelten für die Delegiertenversammlung die gesetzli-
chen Vorschriften über die Generalversammlung.

Art. 893
1 Die konzessionierten Versicherungsgenossenschaften mit über 1000
Mitgliedern können durch die Statuten die Befugnisse der General-
versammlung ganz oder zum Teil der Verwaltung übertragen.
2 Unübertragbar sind die Befugnisse der Generalversammlung zur
Einführung oder Vermehrung der Nachschusspflicht, zur Auflösung,
zur Fusion, zur Spaltung und zur Umwandlung der Rechtsform der
Genossenschaft.

Art. 894
1 Die Verwaltung der Genossenschaft besteht aus mindestens drei Per-
sonen; die Mehrheit muss aus Genossenschaftern bestehen.
2 Ist an der Genossenschaft eine juristische Person oder eine Han-
delsgesellschaft beteiligt, so ist sie als solche nicht als Mitglied der
Verwaltung wählbar; dagegen können an ihrer Stelle ihre Vertreter
gewählt werden.

Art. 895 (aufgehoben)

Art. 896
1 Die Mitglieder der Verwaltung werden auf höchstens vier Jahre ge-
wählt, sind aber, wenn die Statuten nicht etwas anderes bestimmen,
wieder wählbar.
2 Bei den konzessionierten Versicherungsgenossenschaften finden für
die Amtsdauer der Verwaltung die für die Aktiengesellschaft gelten-
den Vorschriften Anwendung.
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Art. 897

Die Statuten können einen Teil der Pflichten und Befugnisse der Ver-
waltung einem oder mehreren von dieser gewählten Verwaltungsaus-
schüssen übertragen.

Art. 898
1 Die Statuten können die Generalversammlung oder die Verwaltung
ermächtigen, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben
und die Vertretung an eine oder mehrere Personen, Geschäftsführer
oder Direktoren zu übertragen, die nicht Mitglieder der Genossen-
schaft zu sein brauchen.
2 Die Genossenschaft muss durch eine Person vertreten werden kön-
nen, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Dieses Erfordernis kann durch
ein Mitglied der Verwaltung, einen Geschäftsführer oder einen Direk-
tor erfüllt werden.

Art. 899
1 Die zur Vertretung befugten Personen sind ermächtigt, im Namen
der Genossenschaft alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die der
Zweck der Genossenschaft mit sich bringen kann.
2 Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis hat gegenüber gut-
gläubigen Dritten keine Wirkung, unter Vorbehalt der im Handelsre-
gister eingetragenen Bestimmungen über die ausschliessliche Vertre-
tung der Hauptniederlassung oder einer Zweigniederlassung oder
über die gemeinsame Führung der Firma.
3 Die Genossenschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Hand-
lungen, die eine zur Geschäftsführung oder zur Vertretung befugte
Person in Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtungen begeht.

Art. 899a 

Wird die Genossenschaft beim Abschluss eines Vertrages durch die-
jenige Person vertreten, mit der sie den Vertrag abschliesst, so muss
der Vertrag schriftlich abgefasst werden. Dieses Erfordernis gilt nicht
für Verträge des laufenden Geschäfts, bei denen die Leistung der
Gesellschaft den Wert von 1000 Franken nicht übersteigt.

Art. 900

Die zur Vertretung der Genossenschaft befugten Personen haben in
der Weise zu zeichnen, dass sie der Firma der Genossenschaft ihre
Unterschrift beifügen.
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Art. 901

Die zur Vertretung der Genossenschaft befugten Personen sind von
der Verwaltung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden
unter Vorlegung einer beglaubigten Abschrift des Beschlusses. Sie
haben ihre Unterschrift beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder
die Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen.

Art. 902
1 Die Verwaltung hat die Geschäfte der Genossenschaft mit aller Sorg-
falt zu leiten und die genossenschaftliche Aufgabe mit besten Kräften
zu fördern.
2 Sie ist insbesondere verpflichtet:

1. die Geschäfte der Generalversammlung vorzubereiten und deren
Beschlüsse auszuführen;

2. die mit der Geschäftsführung und Vertretung Beauftragten im
Hinblick auf die Beobachtung der Gesetze, der Statuten und all-
fälliger Reglemente zu überwachen und sich über den Geschäfts-
gang regelmässig unterrichten zu lassen.

3 Die Verwaltung ist dafür verantwortlich, dass ihre Protokolle und
diejenigen der Generalversammlung, die notwendigen Geschäfts-
bücher sowie das Genossenschafterverzeichnis regelmässig geführt
werden, dass die Betriebsrechnung und die Jahresbilanz nach den
gesetzlichen Vorschriften aufgestellt und der Revisionsstelle zur Prü-
fung unterbreitet und die vorgeschriebenen Anzeigen an das Han-
delsregisteramt über Eintritt und Austritt der Genossenschafter ge-
macht werden.

Art. 903
1 Besteht begründete Besorgnis einer Überschuldung, so hat die Ver-
waltung sofort auf Grund der Veräusserungswerte eine Zwischenbi-
lanz aufzustellen.
2 Zeigt die letzte Jahresbilanz und eine daraufhin zu errichtende Li-
quidationsbilanz oder zeigt eine Zwischenbilanz, dass die Forderun-
gen der Genossenschaftsgläubiger durch die Aktiven nicht mehr ge-
deckt sind, so hat die Verwaltung den Richter zu benachrichtigen. Die-
ser hat die Konkurseröffnung auszusprechen, falls nicht die Voraus-
setzungen eines Aufschubes gegeben sind.
3 Bei Genossenschaften mit Anteilscheinen hat die Verwaltung un-
verzüglich eine Generalversammlung einzuberufen und diese von
der Sachlage zu unterrichten, wenn die letzte Jahresbilanz ergibt,
dass die Hälfte des Genossenschaftskapitals nicht mehr gedeckt ist.
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4 Bei Genossenschaften mit Nachschusspflicht muss der Richter erst
benachrichtigt werden, wenn der durch die Bilanz ausgewiesene Ver-
lust nicht innert drei Monaten durch Nachschüsse der Mitglieder ge-
deckt wird.
5 Auf Antrag der Verwaltung oder eines Gläubigers kann der Richter,
falls Aussicht auf Sanierung besteht, die Konkurseröffnung aufschie-
ben. In diesem Falle trifft er die zur Erhaltung des Vermögens geeig-
neten Massnahmen, wie Inventaraufnahme, Bestellung eines Sach-
walters.
6 Bei konzessionierten Versicherungsgenossenschaften gelten die An-
sprüche der Mitglieder aus Versicherungsverträgen als Gläubiger-
rechte.

Art. 904
1 Im Konkurse der Genossenschaft sind die Mitglieder der Verwal-
tung den Genossenschaftsgläubigern gegenüber zur Rückerstattung
aller in den letzten drei Jahren vor Konkursausbruch als Gewinnan-
teile oder unter anderer Bezeichnung gemachten Bezüge verpflichtet,
soweit diese ein angemessenes Entgelt für Gegenleistungen über-
steigen und bei vorsichtiger Bilanzierung nicht hätten ausgerichtet
werden sollen.
2 Die Rückerstattung ist ausgeschlossen, soweit sie nach den Bestim-
mungen über die ungerechtfertigte Bereicherung nicht gefordert wer-
den kann.
3 Der Richter entscheidet unter Würdigung aller Umstände nach
freiem Ermessen.

Art. 905
1 Die Verwaltung kann die von ihr bestellten Ausschüsse, Geschäfts-
führer, Direktoren und andern Bevollmächtigten und Beauftragten
jederzeit abberufen.
2 Die von der Generalversammlung bestellten Bevollmächtigten und
Beauftragten können von der Verwaltung jederzeit in ihren Funktio-
nen eingestellt werden unter sofortiger Einberufung einer General-
versammlung.
3 Entschädigungsansprüche der Abberufenen oder in ihren Funktio-
nen Eingestellten bleiben vorbehalten.

Art. 906
1 Für die Revisionsstelle sind die Vorschriften des Aktienrechts ent-
sprechend anwendbar.

132

Schweizerisches Obligationenrecht

VII. Einstellung
und Abberufung

C. Revisionsstelle
I. Im Allgemeinen

VI. Rückerstattung
entrichteter 
Zahlungen



2 Eine ordentliche Revision der Jahresrechnung durch eine Revisions-
stelle können verlangen:

1. 10 Prozent der Genossenschafter;

2. Genossenschafter, die zusammen mindestens 10 Prozent des An-
teilscheinkapitals vertreten;

3. Genossenschafter, die einer persönlichen Haftung oder einer
Nachschusspflicht unterliegen.

Art. 907

Bei Genossenschaften mit persönlicher Haftung oder Nachschuss-
pflicht der Genossenschafter hat die Revisionsstelle festzustellen, ob
das Genossenschaftsverzeichnis korrekt geführt wird. Verfügt die
Genossenschaft über keine Revisionsstelle, so muss die Verwaltung
das Genossenschaftsverzeichnis durch einen zugelassenen Revisor
prüfen lassen.

Art. 908

Bei Mängeln in der Organisation der Genossenschaft sind die Vor-
schriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.

Art. 909–910 (aufgehoben)

Sechster Abschnitt: Auflösung der Genossenschaft

Art. 911

Die Genossenschaft wird aufgelöst:

1. nach Massgabe der Statuten;

2. durch einen Beschluss der Generalversammlung;

3. durch Eröffnung des Konkurses;

4. in den übrigen vom Gesetze vorgesehenen Fällen.

Art. 912

Erfolgt die Auflösung der Genossenschaft nicht durch Konkurs, so
ist sie von der Verwaltung zur Eintragung in das Handelsregister an-
zumelden.

Art. 913
1 Die Genossenschaft wird, unter Vorbehalt der nachfolgenden Be-
stimmungen, nach den für die Aktiengesellschaft geltenden Vorschrif-
ten liquidiert.
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2 Das nach Tilgung sämtlicher Schulden und Rückzahlung allfälliger
Genossenschaftsanteile verbleibende Vermögen der aufgelösten Ge-
nossenschaft darf nur dann unter die Genossenschafter verteilt wer-
den, wenn die Statuten eine solche Verteilung vorsehen.
3 Die Verteilung erfolgt in diesem Falle, wenn die Statuten nicht etwas
anderes bestimmen, unter die zur Zeit der Auflösung vorhandenen
Genossenschafter oder ihre Rechtsnachfolger nach Köpfen. Der ge-
setzliche Abfindungsanspruch der ausgeschiedenen Genossenschafter
oder ihrer Erben bleibt vorbehalten.
4 Enthalten die Statuten keine Vorschrift über die Verteilung unter die
Genossenschafter, so muss der Liquidationsüberschuss zu genossen-
schaftlichen Zwecken oder zur Forderung gemeinnütziger Bestre-
bungen verwendet werden.
5 Der Entscheid hierüber steht, wenn die Statuten es nicht anders
ordnen, der Generalversammlung zu.

Art. 914 (aufgehoben)

Art. 915
1 Wird das Vermögen einer Genossenschaft vom Bunde, von einem
Kanton oder unter Garantie des Kantons von einem Bezirk oder von
einer Gemeinde übernommen, so kann mit Zustimmung der Gene-
ralversammlung vereinbart werden, dass die Liquidation unterblei-
ben soll.
2 Der Beschluss der Generalversammlung ist nach den Vorschriften
über die Auflösung zu fassen und beim Handelsregisteramt anzu-
melden.
3 Mit der Eintragung dieses Beschlusses ist der Übergang des Vermö-
gens der Genossenschaft mit Einschluss der Schulden vollzogen,
und es ist die Firma der Genossenschaft zu löschen.

Siebenter Abschnitt: Verantwortlichkeit

Art. 916

Alle mit der Verwaltung, Geschäftsführung, Revision oder Liquida-
tion befassten Personen sind der Genossenschaft für den Schaden
verantwortlich, den sie ihr durch absichtliche oder fahrlässige Verlet-
zung der ihnen obliegenden Pflichten verursachen.

134

Schweizerisches Obligationenrecht

E. Übernahme
durch eine Körper-
schaft des öffentli-
chen Rechts

A. Haftung 
gegenüber der 
Genossenschaft

D. ...



Art. 917
1 Die Mitglieder der Verwaltung und die Liquidatoren, welche die für
den Fall der Überschuldung der Genossenschaft vom Gesetz aufge-
stellten Pflichten absichtlich oder fahrlässig verletzen, haften der Ge-
nossenschaft, den einzelnen Genossenschaftern und den Gläubigern
für den entstandenen Schaden.
2 Der Ersatz des Schadens, der den Genossenschaftern und den Gläu-
bigern nur mittelbar durch Schädigung der Genossenschaft verursacht
wurde, ist nach den für die Aktiengesellschaft aufgestellten Vorschrif-
ten geltend zu machen.

Art. 918
1 Sind mehrere Personen für denselben Schaden verantwortlich, so
haften sie solidarisch.
2 Der Rückgriff unter mehreren Beteiligten wird vom Richter nach
dem Grade des Verschuldens des einzelnen bestimmt.

Art. 919
1 Der Anspruch auf Schadenersatz gegen die nach den vorstehenden
Bestimmungen verantwortlichen Personen verjährt in fünf Jahren
von dem Tage an, an dem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden
und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber
mit dem Ablaufe von zehn Jahren, vom Tage der schädigenden Hand-
lung an gerechnet.
2 Wird die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für die
das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt diese auch
für den Zivilanspruch.

Art. 920

Bei Kreditgenossenschaften und konzessionierten Versicherungsge-
nossenschaften richtet sich die Verantwortlichkeit nach den Bestim-
mungen des Aktienrechts.

Achter Abschnitt: Genossenschaftsverbände

Art. 921

Drei oder mehr Genossenschaften können einen Genossenschafts-
verband bilden und ihn als Genossenschaft ausgestalten.

Art. 922
1 Oberstes Organ des Genossenschaftsverbandes ist, sofern die Sta-
tuten es nicht anders ordnen, die Delegiertenversammlung.
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2 Die Statuten bestimmen die Zahl der Delegierten der angeschlosse-
nen Genossenschaften.
3 Jeder Delegierte hat, unter Vorbehalt anderer Regelung durch die
Statuten, eine Stimme.

Art. 923

Die Verwaltung wird, sofern die Statuten es nicht anders bestimmen,
aus Mitgliedern der angeschlossenen Genossenschaften gebildet.

Art. 924
1 Die Statuten können der Verwaltung des Verbandes das Recht ein-
räumen, die geschäftliche Tätigkeit der angeschlossenen Genossen-
schaften zu überwachen.
2 Sie können der Verwaltung des Verbandes das Recht verleihen, Be-
schlüsse, die von den einzelnen angeschlossenen Genossenschaften
gefasst worden sind, beim Richter durch Klage anzufechten.

Art. 925

Der Eintritt in einen Genossenschaftsverband darf für die Mitglieder
der eintretenden Genossenschaft keine Verpflichtungen zur Folge
haben, denen sie nicht schon durch das Gesetz oder die Statuten
ihrer Genossenschaft unterworfen sind.

Neunter Abschnitt: Beteiligung von Körperschaften 
des öffentlichen Rechts

Art. 926
1 Bei Genossenschaften, an denen Körperschaften des öffentlichen
Rechts, wie Bund, Kanton, Bezirk oder Gemeinde, ein öffentliches
Interesse besitzen, kann der Körperschaft in den Statuten der Ge-
nossenschaft das Recht eingeräumt werden, Vertreter in die Verwal-
tung oder in die Revisionsstelle abzuordnen.
2 Die von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts abgeordneten
Mitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die von der
Genossenschaft gewählten.
3 Die Abberufung der von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
abgeordneten Mitglieder der Verwaltung und der Revisionsstelle
steht nur der Körperschaft selbst zu. Diese haftet gegenüber der Ge-
nossenschaft, den Genossenschaftern und den Gläubigern für diese
Mitglieder, unter Vorbehalt des Rückgriffs nach dem Rechte des
Bundes und der Kantone.
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